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1. Einleitung 

Grundvoraussetzung für sich ständig ändernde Aufgaben und Ziele einer Verwaltung 
sind qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Ziele mit 
fachlichem und persönlichem Engagement umsetzen. Die Stadtverwaltung Aurich ist 
sich dessen bewusst und sieht die zukunftsorientierte Personalentwicklung als einen 
wesentlichen Bestandteil des Personalmanagements. Personalentwicklung findet im 
ständigen Einklang mit der steten Weiterentwicklung der Verwaltung und den damit 
verbundenen Strukturveränderungen statt. 

Das Personalentwicklungskonzept soll Führungskräften und Beschäftigten die 
Rahmenbedingungen und Möglichkeiten für individuelle Personalentwicklung an die 
Hand geben. 

1.1 Definition  

Personalentwicklung umfasst alle systematischen und zielgerichteten Maßnahmen, um 
das Lern- und Leistungspotential sowie die Initiativ- und Verantwortungsbereitschaft 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Beachtung ihrer persönlichen Interessen zu 
erkennen, zu erhalten und entsprechend den sich verändernden Anforderungen einsatz-
und entwicklungsbezogen zu fördern. 

1.2 Ziele 

Die Ziele der Personalentwicklung sind: 
Gewinnung und Bindung von qualifiziertem und motiviertem Personal für alle 
Aufgabenbereiche der Stadt Aurich 
Förderung und Befähigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur 
Fortentwicklung einer geschlechtergerechten, dienstleistungs-, bürger- und 
interkulturellorientierten und zukunftsfähigen Verwaltung 
Weiterentwicklung einer Organisationskultur, welche die Leistungs- und (Selbst-) 
Lernfähigkeit der Beschäftigten aufbaut, festigt und ausdehnt 
Erhöhung des Qualifikationsniveaus zur Erweiterung der flexiblen Einsetzbarkeit 
Fortentwicklung der Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 
Qualifizierung 
Motivation und Verbesserung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Gewährleistung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
Unterstützung der Arbeits- und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten durch 
gesundheitsfördernde Maßnahmen 
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2. Gleichstellung 

Gleichstellung ist eine zentrale Querschnittsaufgabe in der Verwaltung. Sie bezieht sich 
auf alle personellen, organisatorischen und strukturelle Maßnahmen und ist daher ein 
wesentlicher Bestandteil des Personalentwicklungskonzepts. 

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 
Durchführung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hin." (Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz). 

Auch in der Niedersächsischen Verfassung ist die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern als eine ständige Aufgabe des Landes, der 
Gemeinden und Landkreise festgeschrieben. Da die Lebensrealität von Frauen und 
Männern immer noch sehr unterschiedlich ist und strukturelle Benachteiligungen von 
Frauen beinhaltet, sind Maßnahmen zu ergreifen, die zu mehr gelebter Gleichstellung 
führen. 

Der Gleichstellungsplan und der Gleichstellungsbericht sind Instrumente, die als 
Handlungsleitlinie dienen, um Gleichstellung zu erreichen und den aktuellen 
Entwicklungsstand zu dokumentieren. 

2.1 Gleichstellungsplan 

Nach § 15 des Niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes (NGG) ist ein 
Gleichstellungsplan aufzustellen. Ziel des NGG ist es, für Frauen und Männer in der 
öffentlichen Verwaltung die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbstätigkeit zu 
fördern und zu erleichtern sowie ihnen eine gleiche Stellung in der öffentlichen 
Verwaltung zu verschaffen. Das NGG verfolgt das Ziel der Gleichstellung beider 
Geschlechter im Beruf und bei der Vereinbarkeit mit Familienaufgaben. 

Zur Durchsetzung der Ziele haben die Dienststellen gemäß § 15 NGG 
Gleichstellungspläne zu erstellen, die die Beschäftigtenstruktur und ihre Ursachen 
analysieren und für einen Drei-Jahres-Zeitraum Ziele für den Abbau der 
Unterrepräsentanz und zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und 
Familienleben festschreiben. Um die Zielsetzungen dieses Gesetzes zu erreichen, sind 

1. Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Frauen und Männer ihre Erwerbstätigkeit 
mit ihrer Familienarbeit vereinbaren können, 

2. das Handeln der Verwaltung stärker durch Frauen zu prägen und weibliche 
Sichtweisen und Erfahrungen sowie die Erfahrungen aus einem Leben mit Kindern 
einzubeziehen, 

3. die berufliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen und 
gleiche berufliche Chancen herzustellen, 

4. Nachteile, die Männer und Frauen aufgrund ihrer geschlechtlichen 
Unterschiedlichkeit oder ihrer Geschlechterrolle erfahren, zu beseitigen oder 
auszugleichen, 
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5. Frauen und Männer in Besoldungs- und Entgeltgruppen einer Dienststelle, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, sowie in Gremien gerecht zu beteiligen. 

Um Parität auf allen Ebenen zu erreichen, sind Unterrepräsentanzen abzubauen. Eine 
Unterrepräsentanz im Sinne des NGG liegt vor, wenn der Frauen- oder Männeranteil in 
einem Bereich unter 45 % liegt (§ 3 Abs. 3 NGG). Ein Bereich im Sinne des NGG ist 
eine Besoldungs- oder Entgeltgruppe. 

Der aktuelle Gleichstellungsplan der Stadt Aurich für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 
31.12.2023 wurde am 14.10.2021 vom Rat der Stadt Aurich beschlossen. Er ist ein 
zentrales Steuerungsinstrument, das konkrete Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung 
benennt. Diese sind verbindlich und müssen bei anstehenden Personal- und 
Organisationsentscheidungen beachtet werden. Die Stadt Aurich strebt für die nächsten 
Jahre insbesondere eine Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen an. Daher 
muss auch das Personalentwicklungskonzept die Lebensrealitäten von Frauen 
berücksichtigen. 

Verantwortlich für die Umsetzung des Gleichstellungsplanes und das Erreichen der 
genannten Ziele sind insbesondere die Führungskräfte der Organisationseinheiten auf 
allen Ebenen. Gleichstellung ist ein Verfassungsauftrag, dem auch alle Mitarbeitenden 
der Kommune verpflichtet sind. Daher sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadt Aurich aufgefordert, sich aktiv an der Umsetzung zu beteiligen. 

2.2 Gleichstellungsbericht 

Gemäß § 9 Abs. 7 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
berichtet die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftragten über die Maßnahmen, die die Kommune zur 
Umsetzung des Verfassungsauftrags aus Artikel 3 Abs. 2 Niedersächsische Verfassung, 
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen, durchgeführt hat 
und über deren Auswirkungen. Der Bericht ist der Vertretung jeweils nach drei Jahren, 
beginnend mit dem Jahr 2004, zur Beratung vorzulegen. 

Der aktuelle Gleichstellungsbericht für den Zeitraum vom 2019 — 2021 befasst sich mit 
dem Thema Gleichstellung in der Pandemie. Er macht deutlich, dass die traditionellen 
Strukturen in der Arbeitsteilung noch immer nicht überwunden sind. Das zeigt sich 
insbesondere darin, dass Frauen die Hauptlast der Familienarbeit in der Pandemie 
getragen haben und somit einer deutlichen Mehrfachbelastung ausgesetzt waren. Auch 
die hohe Teilzeitquote bei Frauen und die entsprechend geringe Teilzeitquote bei 
Männern ist ein Indiz dafür. Ebenso wird die Elternzeit nur in einem geringen Teil von 
Vätern genommen und auch mit einer deutlich kürzeren Dauer als bei Müttern. Die 
Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen sowie eine gleichzeitige deutliche 
Unterrepräsentanz von Männern im Reinigungs- und Erziehungsbereich belegen diese 
noch immer wirkenden Rollenbilder und die unterschiedlichen Lebensrealitäten. Es ist 
eine Aufgabe des Personalentwicklungskonzepts diese zu berücksichtigen und an der 
Überwindung dieser strukturellen Benachteiligungen für Frauen mitzuwirken. 
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Handlungsfelder und Instrumente der Personalentwicklung 

3. Handlungsfeld Demografie 

Die demografische Entwicklung wirkt sich zunehmend auch auf die Belegschaft der 
Stadtverwaltung Aurich aus. Spürbar wird dies beispielsweise durch einen hohen 
Altersdurchschnitt des Personals oder auch durch fehlende Nachwuchs- und Fachkräfte, 
zumindest in bestimmten Aufgabenbereichen. Diese Entwicklung kann zukünftig 
sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die kontinuierliche Aufgabenerfüllung der Stadt 
Aurich gefährden, insbesondere weil der Umfang der Aufgaben immer mehr zunimmt. 
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sollen verschiedenste 
Personalentwicklungsinstrumente und Maßnahmen eingesetzt werden, die positiv auf 
den demografischen Entwicklungsprozess innerhalb der Verwaltung wirken. Die beste 
Werbung, um geeignetes Fachpersonal zu finden, sind Mitarbeiter*  innen, die sich bei 
der Stadt Aurich wohlfühlen. 

3.1 Analyse des Personalbestandes 

Zum 30.06.2023 waren bei der Stadt Aurich insgesamt 715 Mitarbeiter*innen 
beschäftigt, wovon 491 weiblich und 224 männlich sind. Diese teilen sich wie folgt auf: 

Verwaltung 

Gesamt männlich weiblich 

217 61 156 

Sozial- u. Erziehungsdienst 

Gesamt männlich weiblich 

179 21 158 

Betriebshof, Klärwerk, Hausmeister 

Gesamt männlich weiblich 

108 98 10 

Reinigung, Service 

Gesamt männlich weiblich 

136 2 134 

Freizeiteinrichtungen 

Gesamt männlich weiblich 

74 32 42 
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Verteilung Beschäftigte Stand 30.06.2023 
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Verwaltung Sozial- u. Betriebshof, Klärwerk, Reinigung, Service Freizeiteinrichtungen ' 

Erziehungsdienst Hausmeister 

In den nächsten 15 Jahren werden 291 Beschäftigte in Rente bzw. in Ruhestand gehen, 
wovon 205 weiblich und 86 männlich sind. Es verbleiben dann noch 424 Beschäftigte, 
wovon 286 weiblich und 138 männlich sind. 

ANTEIL RENTENEINTRITTE B1S 30.06.2038 

Renteneintritte 
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Beschäftigte 

59% 
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Renteneintritte bis 30.06.2038 
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3.2 Anforderungen aus dem demografischen Wandel 

Die Zahlen der Renteneintritte belegen, dass die Stadt Aurich sich in einem 
Generationenwandel befindet. Das sich —in den kommenden Jahren verstärkende — 
Ausscheiden von Beschäftigten stellt eine essentielle Herausforderung der 
Personalentwicklung dar und bietet gleichzeitig die Chance, sich modern und 
zukunftsweisend auszurichten. Die Bedeutung des Erhaltens und der 
Weiterentwicklung von Wissen stehen hierbei im Vordergrund. Das 
Verwaltungshandeln ist darauf ausgerichtet, rechtzeitig das entsprechende Fachwissen 
und Know-how zu sichern und weiterzugeben. 

3.3 Personalbedarfsplanung 

Die Personalbedarfsplanung ist der zentrale Bereich der Personalplanung. Ausgehend 
vom heutigen Personalbestand und den anstehenden Herausforderungen wird durch die 
Personalbedarfsplanung ermittelt, wie viele Beschäftigte mit welchen Qualifikationen 
zu einem künftigen Zeitpunkt benötigt werden. Der zukünftige Bedarf ergibt sich dann 
aus der Differenz zwischen dem zu einem bestimmten Zeitpunkt erwarteten 
Bruttopersonalbedarf und dem zukünftigen Personalbestand. Zu beachten ist hierbei die 
allgemeine Fluktuation sowie das Ausscheiden von Beschäftigten aufgrund von 
Altersteilzeit, Elternzeit sowie Erreichen der Altersgrenze. 

Auch zusätzliche Personalbedarfe durch gesellschaftliche und gesetzliche Veränderung 
sind zu berücksichtigen. Beispiele hierfür sind Kinderbetreuungsbedarfe und 
Klimaschutz. 

Personalentwicklungsmaßnahmen werden dann erforderlich, wenn zwischen den 
Anforderungen, die aus den derzeitigen und zukünftigen Aufgaben resultieren und 
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den Leistungen und Fähigkeiten der Beschäftigten Abweichungen bestehen. Die 
Differenz ist in Einklang mit den weiteren Anforderungen, die ggfis. noch entstehen 
können, zu bringen. 

3.4 Personalgewinnung 

Durch ein effektives Personalmanagement wird sichergestellt, dass vakante Stellen auch 
mit Blick auf mögliche Einsparpotentiale, Effektivität und Aufgabenerfüllung überprüft 
werden. Ziel ist es dabei, zeitnah Stellen adäquat zu besetzen bzw. nachzubesetzen oder 
eine organisatorische Umstrukturierung vornehmen zu können. 

Durch interne Stellenausschreibungen können vorhandene Beschäftigte gefördert und 
an den Arbeitgeber gebunden werden. Externe Stellenausschreibungen ermöglichen es 
dem Arbeitgeber, bereits qualifiziertes Personal mit Spezialwissen zu erhalten und 
eine geeignete Bestenauswahl zu treffen. Zu beachten ist, dass Ziele aus dem 
Gleichstellungsplan in einigen Fällen nur zu erreichen sind, wenn externe 
Ausschreibungen erfolgen. Ob vakante Stellen intern oder extern ausgeschrieben 
werden sollen, wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Sachlage entschieden. 

Bei den Stellenbesetzungen werden standardisierte Personalauswahlverfahren 
angewendet, um im Sinne der Bestenauslese nach Eignung, Befähigung und Leistung 
eine/n Bewerber/in für die Stelle zu identifizieren. Die Auswahl von qualifiziertem 
Personal ist eine Daueraufgabe der Verwaltung im Kontext der Personalentwicklung. 

Folgende Leitlinien werden hierbei beachtet: 

Personalauswahl und Stellenbesetzung nach bester Eignung, Befähigung und 
Leistung („Bestenauslese") 
Berücksichtigung von Unterrepräsentanzen nach dem Gleichstellungsplan und 
entsprechender Ausschreibung 

- Frühzeitige Bedarfsanalyse und Erstellung von stellenbezogenen 
Anforderungsprofilen 

- Festlegung der Stellenausschreibungsart (intern/extern) 
Standardisiertes Personalauswahlverfahren / Bewerbungsmanagement (z.B. 
Transparenz der Bewerber*innenauswahl durch Matrixbewertung und Anwendung 
von strukturierten Ablaufplänen bei Vorstellungsgesprächen) 
Berücksichtigung „fachfremder Bewerbungen" in spezifischen Bereichen (z.B. 
Möglichkeit für sogenannte „Quereinsteiger*  innen" als Option) 

- Integration von Menschen mit Behinderungen und Menschen mit 
Migrationshintergrund 

- Die Stadt Aurich kommt dem gesetzlichen Beschäftigungsauftrag des § 71 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen) nach 

Da in der Langfristbetrachtung in den nächsten 15 Jahren ein hoher Anteil Beschäftigter 
aus Altersgründen ausscheidet, ist ein entsprechender Handlungsbedarf gegeben. 
Hierbei beruhen Personalauswahlentscheidungen auf gezielten internen 
Personalgewinnungsstrategien. 
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